
1

6

 
m

Seniorenwohnen und -betreuung

#
 
5
 
m

#

 

4

 

m

#

 

2

,

5

 

m

5

,
2

5

 
m

9

 
m

#

 

4

 

m

#

 

6

,

5

 

m

#

 
5

,
5

 
m

1

3

 
m

3

1

 
m

#

 

1

0

 

m
8

6

,

5

 

m

St

St

St

St

#
 
3
 
m

#

 
3

 
m

1

3

 
m

9

0

°

9

0

°

9

0

°

9

0

°

4

,
2

2

m

#
 
5
 
m

LPB IV

L

P

B

 
I
V

LPB III

LPB II

Seniorenwohnen und -betreuung

435

444

433

434

205

314

315

316

309

310

374

526

555

585

6

 
m

Weide

9

6

°

8

 
m

1

0

 
m

1

0

,
5

 
m

3

,
5

 
m

4

3

,
5

 
m

6

3

 

m

1

8

,

5

 

m

3

 
m

1

,
7

9

 
m

4

 
m

8

 
m

1

0

 
m

8

 
m

4

 

m

WA

0,4

I o

TH 72,5 m ü.NHN

GH 76,5 m ü.NHN

0,4

GBF 2

0,5

III a

TH 79 m ü.NHN

GH 82 m ü.NHN

1,5

GBF 3

0,4

II o

TH 76,5 m ü.NHN

GH 80 m ü.NHN

0,8

GBF 1

0,4

II o

TH 73,5 m ü.NHN

GH 79 m ü.NHN

0,8

Kindertagesstätte

Pappel

Bebauungsplan Nr. 4.17

"Östlich Lindenstraße und Raiffeisenstraße"

Stadt Warendorf  Dezernat III

Amt 61 - Stadtplanung

Maßstab: 1:500

Datum:    15.02.2024

Entwurf

HINWEISE

1.

2.

3.

4. Bodenfunde / Archäologie

Erste Erdbewegungen sind 2 Wochen vor Beginn der LWL-Archäologie für Westfalen -

Außenstelle Münster - An den Speichern 7, 48157 Münster schriftlich mitzuteilen.

Der LWL-Archäologie für Westfalen - Außenstelle Münster (Tel. 0257/591-8911) oder der Stadt

als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch

Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien)

unverzüglich zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17

DSchG NRW).

Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen

Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu können (§§

26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen

freizuhalten.

5. Ver- und Entsorgung

Vorhaben und Anpflanzungen im Einwirkungsbereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind

rechtzeitig mit den Versorgungs- und Entsorgungsträgern abzustimmen. Ebenso sind Vorhaben

der Ver- und Entsorgungsträger im Einwirkungsbereich vorhandener Grünstrukturen mit den

jeweiligen Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern abzustimmen.

6. Altlasten

Altlasten sind im Plangebiet zum Planstand nicht bekannt. Unabhängig davon besteht gemäß §

2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz NRW die Verpflichtung, Anhaltspunkte für das Vorliegen

einer Altlast oder schädlicher Bodenveränderungen unverzüglich der zuständigen Behörde

anzuzeigen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen,

Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Eingriffen in den Boden und den Untergrund

angetroffen werden.

7. Kampfmittel

Einzelfunde sind nicht auszuschließen. Tiefbauarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht

auszuführen. Treten hierbei verdächtige Gegenstände oder außergewöhnliche

Bodenverfärbungen auf, ist die Arbeit aus Sicherheitsgründen sofort einzustellen. Der

Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Arnsberg ist durch die Ordnungsbehörde der Stadt

Warendorf oder Kreispolizeibehörde Warendorf zu benachrichtigen.

8. Überflutungsschutz

Gemäß der DIN 1986-100 ist für Grundstücke (> 800 qm abflusswirksame Fläche) im Rahmen

des Baugenehmigungsverfahrens ein Überflutungsnachweis zu erbringen. Zum Schutz vor

Überflutungen im Falle von Starkregenereignissen wird zudem empfohlen, die Oberkante

Fertigfußboden (OKFF) mindestens auf Straßenniveau, vorzugsweise jedoch höher anzuordnen.

Ebenso wird empfohlen, Keller- und Lichtschächte geringfügig oberhalb des Geländes

anzuordnen bzw. sie gegen von außen eindringendes Wasser, beispielsweise mit einer

gemauerten Umrandung, zu schützen. Die Prüfung erfolgt im Rahmen des nachfolgenden

Genehmigungsplanung und der Entwässerungsgenehmigung.

9. Entwässerung

Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser kann dem vorhandenen Mischwasserkanal in der

Lindenstraße zugeleitet werden.

Das Niederschlagswassser ist zunächst auf dem Grundstück zurückzuhalten und kann

gedrosselt mit 10 l/s in den Regenwasserkanal in der Lindenstraße eingeleitet werden.

10.Geruchsimmissionen

Im Plangebiet können Geruchsimmissionen auftreten, die von den umliegenden

landwirtschaftlichen Betrieben und Nutzflächen ausgehen, die als ortsüblich hinzunehmen sind .

11.DIN-Normen und sonstige außerstaatliche Regelungen

Die in dem Bebauungsplan in Bezug genommenen DIN-vorschriften und sonstigen

außerstaatlichen Regelwerke werden im Baudezernat der Stadt Warendorf, Freckenhorster

Straße 43, 48231 Warendorf, während der Öffnungszeiten und zusätzlich außerhalb der

Öffnungszeiten nach Terminabsprache zur Einsicht bereit gehalten.

1. Artenschutz

Der Beginn der Abbrucharbeiten darf ausschließlich im Zeitraum vom 15. August bis 31.

Oktober erfolgen. Sofern die wesentlichen Eingriffe in die Fassaden und die Dachverkleidungen

abgeschlossen sind und die Quartiernutzungsmöglichkeiten für Fledermäuse nicht mehr

gegeben sind, ist eine Fortsetzung der Abbrucharbeiten im Anschluss an den oben genannten

Zeitraum möglich bzw. unkritisch. Werden die Abbrucharbeiten durch eine ökologischen
Baubegleitung überwacht, kann ausnahmsweise ein Abriss bei Temperaturen >10°C im
Zeitraum vom 31. Oktober bis 28./29. Februar erfolgen.

Weiterhin sind folgende Punkte im Rahmen der Abrissarbeiten zu beachten:

· Gebäudebegehung vor Abbruch und Überprüfung auf ggf. vorhandene Fledermausquartiere

sowie auf sonstige gebäudebewohnende Arten durch einen Artenschutzgutachter; werden

Fledermausquartiere oder sonstige planungsrelevante Arten nachgewiesen, sind

entsprechend weitere Maßnahmen bedarfsorientiert abzuleiten und in Abstimmung mit der

Unteren Naturschutzbehörde umzusetzen

· Information der am Abbruch beteiligten Unternehmen, Arbeiter und der zuständigen

Mitarbeiter über die Thematik des Artenschutzes und Einweisung in die zu beachtende

Vorgehensweise

· möglichst vorsichtiges Öffnen von bisher nicht einsehbaren Hohlräumen in den Dach- und

Fassadenbereichen sowie Kellerräumen vor dem weiteren Abbruch der Gebäude

· sofortiger Abrissstopp im Falle des Fundes von Fledermäusen während der Abrissarbeiten;

Information eines Sachverständigen und ggf. Bergung, fachgerechte Versorgung,

Unterbringung, Pflege sowie Auswilderung der Tiere durch diesen sowie Abstimmung des

weiteren Vorgehens mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Warendorf (UNB)

Alle weiteren bauvorbereitenden Maßnahmen, wie z.B. die Räumung des Baufeldes, müssen

zum Schutz der Brutvögel außerhalb der allgemeinen Brutzeit (15. März bis 31. Juli)

durchgeführt werden. In Anlehnung an § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG sind Baumfällungen und

Gehölzrodungen grundsätzlich nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Vögel im Zeitraum

vom 01. Oktober bis zum 28./29. Februar zulässig. Die Baumschutzsatzung der Stadt

Warendorf ist zu beachten.

Im Rahmen der künftigen baulichen Entwicklung sind die Vorgaben zur Vermeidung von

Vogelkollision an Glasfassaden sowie zur Vermeidung unnötiger Lichtemissionen zu beachten

(siehe Artenschutzprüfung Stufe 2, S. 21 und 22, grünplan - Büro für Landschaftsplanung,

Dortmund, 04.07.2023).

Durch die Planung und den Rückbau der Hofstelle wird ein Ruhe- und Schlafplatz des

Turmfalken entfallen. Es wird empfohlen einen Ersatznistkasten im Umfeld z.B. an neu

entstehenden Gebäuden in einer Mindesthöhe von 6 m und mit freier Anflugmöglichkeit

aufzuhängen.

2. Baumallee

Bei den in der Planzeichnung dargestellten Straßenbäumen entlang der Raiffeisenstraße

handelt es sich um eine gesetzlich geschützte Allee gemäß § 41 LNatSchG NRW. Die

Beseitigung von Alleen sowie alle Handlungen, die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder

nachteiliger Veränderung führen können, sind verboten. Pflegemaßnahmen werden hierdurch

nicht berührt. Die zuvor genannten Verbote gelten nicht im Rahmen von Maßnahmen, die aus

zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind. Sie sind der Unteren

Naturschutzbehörde des Kreises Warendorf (UNB) vorher anzuzeigen. Bei gegenwärtiger

Gefahr kann die Maßnahme sofort durchgeführt werden und ist anschließend bei der UNB

anzuzeigen. Kommt es aufgrund der durchgeführten Maßnahmen zu einer Bestandsminderung,

sind in Abstimmung mit der UNB Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

3. Externer Ausgleich

Für die Planung ist ein externer Kompensationsbedarf von 2.685,1 ökologischen Werteinheiten

nach dem Kompensationsmodell des Kreises Warendorf (2023) ermittelt worden. Das ermittelte

Kompensationserfordernis wird vollständig auf der externen Ausgleichsfläche K 232/M1 „WRRL

Bever Kloster Vinnenberg“ ausgeglichen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

(gem. § 9 Abs. 1 BauGB)

1.

2.

3. Dacheindeckung für geneigte Dächer

Im Allgemeinen Wohngebiet WA sowie der Gemeinbedarfsfläche GBF 1 sind Dacheindeckungen

für geneigte Dächer nur in den RAL-Farbgruppen rot oder braun zulässig, ausgenommen sind

die RAL-Farben 3014, 3015, 3017, 3018, 3024, 3026, 3027, 8019 und 8022. Glänzende oder

reflektierende Dacheindeckungen sind unzulässig. Diese Regelungen gelten nicht für

Solaranlagen. Dachbegrünungen sind uneingeschränkt zulässig. Bei untergeordneten Bauteilen

und Nebenanlagen sind auch andere Farben zulässig.

4. Solaranlagen

Bei geneigten Dächern sind auf dem Dach montierte Solaranlagen mit gleicher Neigung parallel

zur Dachhaut anzuordnen. Bei Flachdächern (Dachneigung < 10 Grad) dürfen auf dem Dach

angebrachte Solaranlagen die obere Dachhaut nur bis zu einer Höhe von maximal 1,2 m

überschreiten. Aufgeständerte Solaranlagen müssen auf allen Seiten einen Abstand zu den

Gebäudeaußenkanten von mindestens 0,8 m einhalten.

5. Fassadengestaltung

5.1. Farbgebung und Material

Die Fassaden innerhalb der Gemeinbedarfsfläche GBF 1 sind bezüglich der Farb- und

Materialwahl an der Ausgestaltung der denkmalgeschützten ehemaligen Stellmacherei im

Allgemeinen Wohngebiet WA zu orientieren. Zulässig sind Ziegel-/Klinkerfassaden in den

RAL-Farbgruppen rot oder braun, ausgenommen sind die RAL-Farben  3014, 3015, 3017, 3018,

3024, 3026, 3027, 8019 und 8022. Ergänzend sind auch Fachwerkelemente zulässig.

Glänzende oder reflektierende Ziegel-/Klinkersteine sind unzulässig.

5.2. Gliederung

Die Fassaden innerhalb der Gemeinbedarfsfläche GBF 1 sind in vertikaler und horizontaler

Ausrichtung durch einheitliche Fensterachsen zu gliedern. Fassadenöffnungen in der

Giebelfläche dürfen von der einheitlichen vertikalen Ausrichtung abweichen. An straßenseitigen

Fassaden darf der Anteil der Fassadenöffnungen 50 % der Fassadenfläche nicht überschreiten.

5.3. Fassadenöffnungen

Alle Fassadenöffnungen in der Gemeinbedarfsfläche GBF 1 in Ausrichtung zum

gekennzeichneten Vorgartenbereich müssen ein stehendes Format aufweisen, wobei die

Öffnungshöhe die -breite um 30 % übersteigen soll. Sie müssen jeweils als Einzelöffnungen in

der Wandfläche erkennbar sein. Von den Gebäudeecken müssen straßenseitige

Fassadenöffnungen einen Abstand von mindestens 0,5 m einhalten.

5.4. Vorbauten

In der Gemeinbedarfsfläche GBF 1 sind in Ausrichtung zum gekennzeichneten Vorgartenbereich

Loggien, Balkone, Kragdächer oder sonstige Gestaltungselemente, die das flächige

Erscheinungsbild von Fassaden auflösen, nicht zugelassen.

6. Gestaltung der Einfriedungen

In dem gekennzeichneten Vorgartenbereich sind nur heckenartige Einfriedungen aus

heimischen, standortgerechten Gehölzen bis zu einer Höhe von 0,8 m über Gelände zulässig.

Hinter diesen Hecken sind grundstücksseitig zusätzlich andere Einfriedungen in maximal

gleicher Höhe zulässig, deren Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen mindestens 0,5 m

betragen muss.

7. Nicht versiegelbare Grundstücksbereiche

In dem gekennzeichneten Vorgartenbereich sowie den sonstigen nicht versiegelbaren

Grundstücksbereichen ist eine flächige Gestaltung und Belegung mit Kies, Schotter o.ä.

mineralischen Schuttgütern unzulässig. Ausgenommen davon sind Außenspielbereiche in der

Gemeinbedarfsfläche GBF 3.

8. Abfallbehälter

In dem gekennzeichneten Vorgartenbereich sind aufgestellte Abfallbehälter unzulässig.

9. Ausdrückliche Hinweise zu den örtlichen Bauvorschriften

Abweichungen von örtlichen Bauvorschriften richten sich nach § 69 BauO NRW.

Zuwiderhandlungen gegen örtliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten i. S. der

Bußgeldvorschriften der BauO NRW und können entsprechend geahndet werden.

1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

Traufhöhe / Firsthöhe / Gebäudehöhe

Die Traufhöhe (TH) wird definiert als Schnittkante der aufgehenden Außenwand mit der äußeren

Dachhaut.

Die Gebäudehöhe (GH) wird definiert als oberster Gebäudeabschluss (Dachfirst/Attika).

2. Bauweise (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO)

In der GBF 2 gilt gemäß § 22 BauNVO die abweichende Bauweise wie folgt: Zulässig sind mit

seitlichen Grenzabständen auch Gebäude von > 50,0 m Länge.

3. Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12, 14, 20 und 23 (5) BauNVO)

Überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen (ausgenommen Fahrradgaragen) sind nur

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nicht überdachte Stellplätze sind

auch in den dafür festgesetzten Stellplatzflächen zulässig.

An maximal 15 Tagen pro Jahr mit höherem Stellplatzbedarf sind ausnahmsweise weitere

temporäre Stellplätze außerhalb der festgesetzten Bereiche zulässig.

4. Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und

Telekommunikationsleitungen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB unterirdisch zu verlegen.

5. Schallschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

5.1. Passive Schallschutzmaßnahmen

In den Bereichen, die mit einem Lärmpegelbereich gekennzeichnet sind, müssen bei Errichtung,

Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den zum überwiegenden

Aufenthalt und Schlafen vorgesehenen Räumen die Anforderungen an das resultierende

Schalldämmmaß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN

4109 (Schallschutz im Hochbau) erfüllt werden.

Lärmpegelbereich II = maßgeblicher Außenlärm bis 60 dB

Lärmpegelbereich III = maßgeblicher Außenlärm bis 65 dB

Lärmpegelbereich IV = maßgeblicher Außenlärm bis 70 dB

In den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen mit Fenstern in den

Überschreitungsbereichen über 50 dB(A) in der Nacht sind schallgedämmte Lüftungen auf den

Flächen für Gemeinbedarf vorzusehen.

Eine schallgedämmte Lüftung ist nicht erforderlich, wenn zusätzliche Fenster in den Bereichen

vorgesehen sind, die keine nächtliche Überschreitung der Orientierungswerte gemäß DIN 18005

-Schallschutz im Städtebau- aufweisen.

5.2. Sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne

des Bundesimmissionsschutzgesetz

In den Überschreitungsbereichen der ersten Baureihe entlang der Raiffeisenstraße und der

Lindenstraße sind keine Außenwohnbereiche, wie Terrassen oder Balkone, zulässig, die in

Richtung der Straßen orientiert sind.

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr.1 BauGB ist eine Nutzung der Gebäude in den Gemeinbedarfsfläche

GBF 1, GBF 2 und GBF 3 in den Nachstunden (22:00 bis 06:00 Uhr) erst zulässig, wenn die im

Bebauungsplan Nr. 4.14 "Östlich Raiffeisenstraße" festgesetzte Lärmschutzwand errichtet

wurde.

6. Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen

für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1

Nr. 25 a und b BauGB)

6.1. Pflanzgebot

In den Gemeinbedarfsflächen GBF 1, GBF 2 und GBF 3 ist je angefangene 1.000 m²

Grundstücksfläche standortgerechter, heimischer Laubbaum der I. oder II. Ordnung oder

Obstbaum mit einem Stammumfang der Pflanzqualität von mindestens 14/16 zu pflanzen und

dauerhaft zu erhalten. Die Bäume sind mit artspezifischer Größen- und Kronenentwicklung zu

pflegen. Abgängige Bäume sind entsprechend nachzupflanzen. So sind innerhalb des

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes insgesamt mindestens 7 Bäume zu pflanzen.

Artenvorschläge: u.a. Winter-Linde (Tilia cordata), Hainbuche (Carpinus betulus), Feld-Ahorn

(Acer campestre) oder Spitz-Ahorn (Acer platanoides)

6.2. Erhaltungsgebot

Die mit einem Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, fachgerecht zu

pflegen und bei Abgang standortgerecht oder artgleich zu ersetzen. Ersatzpflanzungen sind mit

einem Stammumfang der Pflanzqualität von mindestens 14/16 vorzunehmen.

Die Geländeoberfläche im Bereich der Kronentraufe der erhaltenswerten Bäume ist so zu

erhalten, dass die Vitalität der Bäume nicht beeinträchtigt wird. Als Schutzbereich gilt der

festgesetzte aktuelle Kronentraufbereich.

6.3. Begrünung von Dachflächen

Die Dachflächen mit einer Dachneigung von weniger als 10 Grad sind zu begrünen. Die

Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Ausgenommen sind Dachflächenbereiche, die für Anlagen

zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen oder für untergeordnete technische Anlagen /

Aufbauten / Bauteile, wie z.B. Aufzüge, Treppenanlagen, Lüftungs- und Kühlaggregate etc.

genutzt werden.

Artenvorschläge: Sedum acra, Sedum album, Sedum reflexum, Sempervivum tectorum, Thymus

pulegioides, Triefolium arvense, Prunella vulgaris, Origanum vulgare, Sanguisorba minor,

Hieracium pilosella, Allium schoenoprasum, Dianthus carthusianorum

7. Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9

Abs. 6 BauGB)

7.1. Anbringung von Fledermaus-Ersatzquartieren (CEF-Maßnahme)

Im unmittelbaren Umfeld zum Plangebiet sind insgesamt 5 Fledermauskästen als

Ersatzquartiere anzubringen. Die Ersatzkästen sollten mindestens 3 m hoch unter dem

Dachvorsprung bzw. der oberen Gebäudekante angebracht werden und freie

Einflugmöglichkeiten bieten.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

1. Dachform, Dachneigung, Firstrichtung

Für das Allgemeine Wohngebiet WA wird als Dachform "Satteldach" mit einer Dachneigung

zwischen 45° und 55° festgesetzt.

Für die Gemeinbedarfsfläche GBF 1  wird als Dachform "Satteldach" mit einer Dachneigung von

40° bis 50° festgesetzt.

Bei untergeordneten Bauteilen, Nebenanlagen und Garagen/Carports sind jeweils auch andere

Firstrichtungen, Dachformen und -neigungen sowie Flachdächer zulässig.

2. Dachaufbauen und Dacheinschnitte

Alle über der Traufe angeordneten Bauteile wie Dachaufbauten, Dacheinschnitte und

Zwerchgiebel müssen vom Ortgang einen Abstand von mindestens 1,0 m einhalten. Die Summe

der Breiten dieser Bauteile darf 30 % der Gebäudelänge nicht überschreiten.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nur in der ersten Dachgeschossebene zulässig, im

Spitzbodenbereich (= 2. Ebene im Dachraum) sind Dachaufbauten und Dacheinschnitte

unzulässig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA sowie der Gemeinbedarfsfläche GBF 1 sind über der Traufe

angeordnete Bauteile wie Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel straßenseitig bzw.

in Ausrichtung zum gekennzeichneten Vorgartenbereich unzulässig.

Der Ortgang wird folgendermaßen bestimmt: Schnittkante der Außenseite der Dachfläche mit

der Außenseite der Giebelwand.

1:1.000

Öffentliche Auslegung gemäß §§ 3 (2), 4 (2) BauGB

Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB

Ausfertigung

Bekanntmachung gemäß § 10 (3) BauGB

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 14.09.2023 den Entwurf des Bebauungsplanes

mit Begründung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am 22.09.2023 hat der Bebauungsplan

mit Begründung, Umweltbericht und mit umweltbezogenen Informationen  gemäß § 3 (2)

BauGB vom 02.10.2023 bis 31.10.2023 öffentlich ausgelegen. Die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 29.09.2023 gemäß § 4

(2) BauGB beteiligt.

Warendorf, den …………………...... Der Bürgermeister

Im Auftrag

____________________

Ltd. Städt. Baudirektor

Der Bebauungsplan wurde vom Rat der Stadt Warendorf gemäß § 10 (1) BauGB am

…………………...... als Satzung beschlossen. Die Begründung hat am Verfahren und an

der Beschlussfassung teilgenommen.

Warendorf, den …………………...

____________________

Bürgermeister

Der Inhalt dieser Satzung stimmt mit den Festsetzungen durch Zeichnung und Text

sowie den hierzu ergangenen Beschlüssen des Rates der Stadt Warendorf am

………………….......  überein.

Die für die Rechtswirksamkeit erforderlichen Verfahrensvorschriften wurden

eingehalten.

Warendorf, den …………………...

____________________

Bürgermeister

Der Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung gemäß § 10 (1) BauGB ist am

………………………….. ortsüblich gemäß § 10 (3) BauGB i.V.m. § 14 der Hauptsatzung

der Stadt Warendorf vom 16.09.2005 in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom

19.10.2021 mit Hinweis darauf bekannt gemacht worden, dass der Bebauungsplan mit

Begründung während der Dienststunden in der Verwaltung zur Einsichtnahme

bereitgehalten wird.

Mit der erfolgten Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Warendorf, den …………………...... Der Bürgermeister

Im Auftrag

____________________

Ltd. Städt. Baudirektor

Frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 3 (1), 4 (1) BauGB

Der Rat der Stadt Warendorf hat gemäß § 2 (1) BauGB in seiner Sitzung am

15.06.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist am 16.06.2023 ortsüblich öffentlich bekanntgemacht

worden.

Warendorf, den …………………...... Der Bürgermeister

Im Auftrag

____________________

Ltd. Städt. Baudirektor

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB

Der Rat der Stadt Warendorf hat am 15.06.2023 den Vorentwurf des Bebauungsplanes

mit Begründung beschlossen und zur frühzeitigen Beteiligung bestimmt.

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am 16.06.2023 wurde die frühzeitige

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB vom 26.06.2023 bis 25.07.2023

durchgeführt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit

Schreiben vom 23.06.2023 gemäß § 4 (1) BauGB beteiligt.

Warendorf, den …………………...... Der Bürgermeister

Im Auftrag

____________________

Ltd. Städt. Baudirektor

Plangrundlage

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der PlanZV 90 vom

18.12.1990.

Der Bebauungsplan ist erstellt auf der Liegenschaftskarte des Kreises Warendorf,

Vermessungs- und Katasteramt.

Die Festlegung der städtebaulichen Planung ist - i.V. mit dem digitalen

Planungsdaten-Bestand (hier: DXF-Datei) als Bestandteil des Bebauungsplans -

geometrisch eindeutig.

Geobasisdaten: Katasteramt Warendorf

Ifd.Nr. 2023-02230

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.

November 2017 (BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), die

zuletzt durch das Gestzt vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW.S. 1172)

geändert worden ist..

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist.

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die

zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490)

geändert worden ist.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), das zuletzt durch

Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBI. I S. 2240) geändert

worden ist.

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 15. November 2016 (GV. NRW S. 934), das zuletzt

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Februar 2022  (GV. NRW S.139)

geändert worden ist.

1. Art der baulichen Nutzung

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 und 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

4. Flächen für den Gemeinbedarf

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Fläche für den Gemeinbedarf (GBF)

Zweckbestimmung "soziale Zwecke":

· Seniorenwohnen und -betreuung

· Kindertagesstätte

8. Erhaltung von Bepflanzung

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Erhalt von Bäumen mit Kronentraufe,

siehe Festsetzung Nr. 6.2

9. Sonstige Planzeichen und

nachrichtliche Darstellungen

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale),

die dem Denkmalschutz unterliegen (gem. § 9

Abs. 6 BauGB)

D

3. Bauweise / Baugrenzen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Baugrenze

offene Bauweise

o

WA
Allgemeines Wohngebiet (WA)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze, siehe

Festsetzung Nr. 3 (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Vorgartenbereich, siehe Örtliche Bauvorschrift Nr.6 bis 8

öffentliche Grünfläche

Abgrenzung der Lärmpegelbereichen (LPB)

LPB II

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenunzg unterschiedlicher Nutzungen

(gem. § 1 Abs. 4 BauNVO)

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

maximal zulässige Gebäudehöhe in Metern über

Normalhöhenull (ü.NHN), siehe Festsetzung Nr. 1

GH

II

0,4

0,8

GBF

maximal zulässige Traufhöhe in Metern über Normalhöhenull

(ü.NHN), siehe Festsetzung Nr.1

TH

abweichende Bauweise, siehe Festsetzung Nr. 2

a

5. Verkehrsflächen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsfläche

PLANZEICHENERKLÄRUNG

6. Grünflächen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

6. Grünflächen

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

7. Immissionsschutz

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Lärmpegelbereiche (II bis IV) nach DIN 4109

I. Zeichnerische Festsetzungen

(gem. § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO und PlanZV)

Mit Geh- / Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche

zu Gunsten der Anlieger (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Firstrichtung

St

Anforderungen an die Gestlatung

(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW)

# 5,0 m

Bemaßung in Meter (Parallelität)

Sichtfelder gemäß der Richtlinie für die Anlage von

Stadtstraßen (RASt 06)

bestehende Bäume

Bemaßung in Meter (Abstand)

9,0 m

Bemaßung Winkel 90 Grad

90°

Alleebaum gem. § 41 LNatSchG NRW

(siehe Hinweis Nr. 2)

Bestandsgebäude

II. Darstellungen ohne

Festsetzungscharakter

526

Bestandsgebäude zum Abriss

Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummer

Flurgrenze

erneute, beschränkte öffentliche Auslegung

gemäß § 4a Abs (3) BauGB

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am ................. den Entwurf des Bebauungsplanes

mit Begründung und Umweltbericht beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Nach ortsüblicher öffentlicher Bekanntmachung am .................. hat der Bebauungsplan

mit Begründung, Umweltbericht und mit umweltbezogenen Informationen  gemäß § 3 (2)

BauGB vom .................. bis .................. öffentlich ausgelegen. Die Behörden und

sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom .................. gemäß

§ 4 (2) BauGB beteiligt.

Warendorf, den …………………...... Der Bürgermeister

Im Auftrag

____________________

Ltd. Städt. Baudirektor

in Verlängerung der Flurstücksgrenze

Anlage 3 zur Sitzungsvorlage Nr. 4346/2024 zum erneuten Offenlagebeschluss
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